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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 14.03.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/125 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in der Einrich-
tung: BRK Seniorenheim Abensberg, Bahnhofstraße 6, 93326 Abensberg, zur Bekämpfung der 
übertragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 
 
 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, 
Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fas-
sung folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 
 
1.Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: BRK Seniorenheim Abensberg, Bahn-
hofstraße 6, 93326 Abensberg, wird eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Ge-
sundheitsamtes Kelheim am 15.03.2022 in der Einrichtung: BRK Seniorenheim Abensberg, Bahnhof-
straße 6, 93326 Abensberg, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Gesund-
heitsamtes Kelheim in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und der Regierung von Niederbayern 
durchgeführt. 
 
2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden zehn Tage 
bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich aufgrund dessen in häuslicher 
Quarantäne befinden.  
 
3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen geschäftsunfähig 
oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer 1 genannten Verpflichtung 
von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person zusteht. 
 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 15.03.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit Ablauf des 
18.03.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft. 
 
5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 
 
 
 
 

Gründe: 
 
I. 

 
Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden mehrere Personen der Einrichtung: BRK 
Seniorenheim Abensberg, Bahnhofstraße 6, 93326 Abensberg, positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
getestet, weshalb eine Reihentestung zur Eingrenzung des Ausbruchsgeschehens notwendig ist. Die ent-
sprechenden Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. Die Infizierten sowie deren enge Kon-
taktpersonen gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts befinden sich bereits in häuslicher Isolation. 
Das Landratsamt Kelheim benötigt die Testergebnisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infekti-
onsketten lückenlos nachvollziehen und bei Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu 
können. Dies betrifft insbesondere die häusliche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 
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II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 
2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von Einzelfäl-
len im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: BRK Seniorenheim Abensberg, 
Bahnhofstraße 6, 93326 Abensberg, betrifft. 
 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 3 in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
 
Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder 
Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen an, insbeson-
dere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 1 IfSG. Nach § 25 
Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch das zuständige Gesundheits-
amt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an 
sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen betroffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicher-
zustellen, dem die Sorge für die Person zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
 
Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne von § 
2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 2 Nr. 3 IfSG.  
 
Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 IfSG, 
oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige im Sinne von 
§ 2 Nr. 7 IfSG. 
 
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen Übertrag-
barkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche Gesundheit aus-
geht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu stellen. Das vorliegend 
innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko aufgrund der Nähe zu infizierten Per-
sonen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen aus. 
 
Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und stellen 
nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemessene Ermittlungs-
maßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung dar. Bei Abwägung der 
subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher Unversehrtheit und allgemeiner 
Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentli-
che Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. Nach wie vor breitet sich der Krankheitserre-
ger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Er-
krankten zu schweren Krankheitsverläufen, die Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlun-
gen erforderlich machen. Vorliegend ist im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der be-
troffenen Einrichtung aufgrund vorgerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Im-
munschwächen einer Personengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehö-
ren. Eine konsequente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrich-
tungen besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der 
Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssys-
tems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Molekularbiologische Tes-
tungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichsweise geringe und kurzei-
tige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor diesem Hintergrund hinzunehmen. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntgabe zwei 
Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorliegenden Allgemein-
verfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbreitung der Corona-Viruserkran-
kung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von Bewohnern, Teilnehmern und Beschäf-
tigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 
BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen (Ziffer 4).  
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Hinweise: 

 
Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 
Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung nicht be-
rührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügungen 
und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege in ihrer jeweils aktuel-
len Fassung. 
  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch ein-
reichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 
Kelheim, 14.03.2022 
Landratsamt 
 
 
gez. 
Welnhofer 
Abteilungsleiter 
 
 
 
 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 14.03.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/126 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in der Einrich-
tung: AWO Wohn- und Pflegezentrum, Wasenweg 7a, 93351 Painten, zur Bekämpfung der über-
tragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 
 
 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, 
Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fas-
sung folgende 
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A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 
 
1.Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: AWO Wohn- und Pflegezentrum, 
Wasenweg 7a, 93351 Painten, wird eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Ge-
sundheitsamtes Kelheim am 16.03.2022 in der Einrichtung: AWO Wohn- und Pflegezentrum, Wasenweg 
7a, 93351 Painten, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Gesundheitsamtes 
Kelheim in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und der Regierung von Niederbayern durchgeführt. 
 
2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden zehn Tage 
bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich aufgrund dessen in häuslicher 
Quarantäne befinden.  
 
3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen geschäftsunfähig 
oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer 1 genannten Verpflichtung 
von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person zusteht. 
 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 16.03.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit Ablauf des 
19.03.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft. 
 
5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 
 
 
 
 
 

Gründe: 
 
I. 

 
Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden Personen der Einrichtung: AWO Wohn- und 
Pflegezentrum, Wasenweg 7a, 93351 Painten, positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, wes-
halb eine Reihentestung zur Eingrenzung des Ausbruchsgeschehens notwendig ist. Die entsprechenden 
Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. Die Infizierten sowie deren enge Kontaktpersonen ge-
mäß Definition des Robert-Koch-Instituts befinden sich bereits in häuslicher Isolation. Das Landratsamt 
Kelheim benötigt die Testergebnisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infektionsketten lückenlos 
nachvollziehen und bei Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dies betrifft 
insbesondere die häusliche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 
2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von Einzelfäl-
len im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: AWO Wohn- und Pflegezent-
rum, Wasenweg 7a, 93351 Painten, betrifft. 
 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 3 in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
 
Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder 
Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen an, insbeson-
dere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 1 IfSG. Nach § 25 
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Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch das zuständige Gesundheits-
amt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an 
sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen betroffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicher-
zustellen, dem die Sorge für die Person zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
 
Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne von § 
2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 2 Nr. 3 IfSG.  
 
Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 IfSG, 
oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige im Sinne von 
§ 2 Nr. 7 IfSG. 
 
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen Übertrag-
barkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche Gesundheit aus-
geht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu stellen. Das vorliegend 
innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko aufgrund der Nähe zu infizierten Per-
sonen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen aus. 
 
Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und stellen 
nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemessene Ermittlungs-
maßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung dar. Bei Abwägung der 
subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher Unversehrtheit und allgemeiner 
Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentli-
che Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. Nach wie vor breitet sich der Krankheitserre-
ger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Er-
krankten zu schweren Krankheitsverläufen, die Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlun-
gen erforderlich machen. Vorliegend ist im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der be-
troffenen Einrichtung aufgrund vorgerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Im-
munschwächen einer Personengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehö-
ren. Eine konsequente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrich-
tungen besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der 
Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssys-
tems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Molekularbiologische Tes-
tungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichsweise geringe und kurzei-
tige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor diesem Hintergrund hinzunehmen. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntgabe zwei 
Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorliegenden Allgemein-
verfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbreitung der Corona-Viruserkran-
kung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von Bewohnern, Teilnehmern und Beschäf-
tigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 
BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen (Ziffer 4).  
 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 
Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 
Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung nicht be-
rührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügungen 
und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege in ihrer jeweils aktuel-
len Fassung. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch ein-
reichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Kelheim, 14.03.2022 
Landratsamt 
 
gez. 
Welnhofer 
Abteilungsleiter  
 
 
 
 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 14.03.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/128 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in der Einrich-
tung: BRK Josef-Bauer Haus, Falkenstr. 14, 93309 Kelheim, zur Bekämpfung der übertragbaren 
Corona-Viruserkrankung COVID-19 
 
 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, 
Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fas-
sung folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 
 
1.Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: BRK Josef-Bauer- Haus, Falkenstr. 14, 
93309 Kelheim, wird eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Gesund-
heitsamtes Kelheim am 17.03.2022 in der Einrichtung: BRK Josef-Bauer Haus, Falkenstr. 14, 93309 Kel-
heim, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Gesundheitsamtes Kelheim in 
Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und der Regierung von Niederbayern durchgeführt. 
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2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden zehn Tage 
bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich aufgrund dessen in häuslicher 
Quarantäne befinden.  
 
3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen geschäftsunfähig 
oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer 1 genannten Verpflichtung 
von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person zusteht. 
 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 17.03.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit Ablauf des 
20.03.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft. 
 
5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 
 
 
 

Gründe: 
 
I. 

 
Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden mehrere Bewohner und Mitarbeiter der Ein-
richtung: BRK Josef-Bauer Haus, Falkenstr. 14, 93309 Kelheim, positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-
2 getestet, weshalb eine Verlaufstestung nach der Reihentestung notwendig war. Eine erneute weitere 
Reihentestung ist zur Beurteilung des vorliegenden Ausbruchsgeschehens notwendig. Die entsprechen-
den Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. Die Infizierten sowie deren enge Kontaktpersonen 
gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts befinden sich bereits in häuslicher Isolation. Das Landratsamt 
Kelheim benötigt die Testergebnisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infektionsketten lückenlos 
nachvollziehen und bei Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dies betrifft 
insbesondere die häusliche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 
2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von Einzelfäl-
len im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: BRK Josef-Bauer Haus, Falken-
str. 14, 93309 Kelheim, betrifft. 
 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 3 in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
 
Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder 
Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen an, insbeson-
dere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 1 IfSG. Nach § 25 
Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch das zuständige Gesundheits-
amt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an 
sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen betroffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicher-
zustellen, dem die Sorge für die Person zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
 
Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne von § 
2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 2 Nr. 3 IfSG.  
 
Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 IfSG, 
oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige im Sinne von 
§ 2 Nr. 7 IfSG. 
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Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen Übertrag-
barkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche Gesundheit aus-
geht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu stellen. Das vorliegend 
innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko aufgrund der Nähe zu infizierten Per-
sonen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen aus. 
 
Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und stellen 
nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemessene Ermittlungs-
maßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung dar. Bei Abwägung der 
subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher Unversehrtheit und allgemeiner 
Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentli-
che Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. Nach wie vor breitet sich der Krankheitserre-
ger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Er-
krankten zu schweren Krankheitsverläufen, die Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlun-
gen erforderlich machen. Vorliegend ist im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der be-
troffenen Einrichtung aufgrund vorgerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Im-
munschwächen einer Personengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehö-
ren. Eine konsequente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrich-
tungen besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der 
Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssys-
tems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Molekularbiologische Tes-
tungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichsweise geringe und kurzei-
tige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor diesem Hintergrund hinzunehmen. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntgabe zwei 
Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorliegenden Allgemein-
verfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbreitung der Corona-Viruserkran-
kung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von Bewohnern, Teilnehmern und Beschäf-
tigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 
BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen (Ziffer 4).  
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 
Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 
Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung nicht be-
rührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügungen 
und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege in ihrer jeweils aktuel-
len Fassung. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch ein-
reichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 
Kelheim, 14.03.2022 
Landratsamt 
 
 
gez. 
Welnhofer 
Abteilungsleiter  
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 14.03.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/127 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in der Einrich-
tung: Demenzzentrum Margarethenthann, Am Schulberg 4, 84094 Elsendorf, zur Bekämpfung der 
übertragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 
 
 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, 
Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fas-
sung folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 
 
1.Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: Demenzzentrum Margarethenthann, 
Am Schulberg 4, 84094 Elsendorf, wird eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden zu einer Reihentestung des 
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Gesundheitsamtes Kelheim am 18.03.2022 in der Einrichtung: Demenzzentrum Margarethenthann, Am 
Schulberg 4, 84094 Elsendorf, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Ge-
sundheitsamtes Kelheim in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und der Regierung von Niederbayern 
durchgeführt. 
 
2.Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden zehn Tage 
bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich aufgrund dessen in häuslicher 
Quarantäne befinden.  
 
3.Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen geschäftsunfähig 
oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer 1 genannten Verpflichtung 
von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person zusteht. 
 
4.Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 18.03.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit Ablauf des 
21.03.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft. 
 
5.Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 
 
 
 
 

 
Gründe: 

 
I. 

 
Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden Personen der Einrichtung: Demenzzentrum 
Margarethenthann, Am Schulberg 4, 84094 Elsendorf, positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. 
Es ist deshalb eine Reihentestung zur Untersuchung eines Ausbruchsgeschehens notwendig. Die ent-
sprechenden Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. Die Infizierten sowie deren enge Kon-
taktpersonen gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts befinden sich bereits in häuslicher Isolation. 
Das Landratsamt Kelheim benötigt die Testergebnisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infekti-
onsketten lückenlos nachvollziehen und bei Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu 
können. Dies betrifft insbesondere die häusliche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 
 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 
2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von Einzelfäl-
len im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: Demenzzentrum Margarethent-
hann, Am Schulberg 4, 84094 Elsendorf, betrifft. 
 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 3 in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
 
Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder 
Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen an, insbeson-
dere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 1 IfSG. Nach § 25 
Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch das zuständige Gesundheits-
amt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an 
sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen betroffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicher-
zustellen, dem die Sorge für die Person zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
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Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne von § 
2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 2 Nr. 3 IfSG.  
 
Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 IfSG, 
oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige im Sinne von 
§ 2 Nr. 7 IfSG. 
 
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen Übertrag-
barkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche Gesundheit aus-
geht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu stellen. Das vorliegend 
innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko aufgrund der Nähe zu infizierten Per-
sonen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen aus. 
 
Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und stellen 
nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemessene Ermittlungs-
maßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung dar. Bei Abwägung der 
subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher Unversehrtheit und allgemeiner 
Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentli-
che Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. Nach wie vor breitet sich der Krankheitserre-
ger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Er-
krankten zu schweren Krankheitsverläufen, die Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlun-
gen erforderlich machen. Vorliegend ist im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der be-
troffenen Einrichtung aufgrund vorgerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Im-
munschwächen einer Personengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehö-
ren. Eine konsequente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrich-
tungen besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der 
Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssys-
tems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Molekularbiologische Tes-
tungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichsweise geringe und kurzei-
tige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor diesem Hintergrund hinzunehmen. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntgabe zwei 
Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorliegenden Allgemein-
verfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbreitung der Corona-Viruserkran-
kung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von Bewohnern, Teilnehmern und Beschäf-
tigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 
BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen (Ziffer 4).  
 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 
Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 
Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung nicht be-
rührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allgemeinverfügungen 
und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege in ihrer jeweils aktuel-
len Fassung. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem  
 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch ein-
reichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Kelheim, 14.03.2022 
Landratsamt 
 
 
gez. 
Welnhofer 
Abteilungsleiter  
 
 
 
 
 
Verordnung des Landratsamtes Kelheim über die Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen im Landkreis Kelheim (Taxi-Tarifordnung) 

 

Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Satz 1 des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 8. August1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) i. 
V. m. § 11 Nr. 4 Delegationsverordnung (DelV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 14. Dezember 2021 
(BayMBl. Nr. 902) i. V. m. § 15 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 der Zuständigkeitsverordnung (Zustän-
digkeitsV) vom 16. Juni 2015 (GVBl S. 184) und § 11 Abs. 2 Nr. 2 PBefG folgende 

 

Verordnung: 

§ 1 

Geltungsbereich der Beförderungsentgelte 

(1) Die in dieser Verordnung festgesetzten Beförderungsentgelte und –bedingungen für den Verkehr mit 
Taxen gelten für Taxiunternehmer mit dem Betriebssitz im Landkreis Kelheim. 

(2) Betriebssitz ist die Gemeinde des geschäftlichen Standortes (Wohnung oder besondere Geschäfts-
räume), die jeweils durch die Ortstafeln, Verkehrszeichen (Vz.) 310/311 gemäß Anlage 3 zu § 42 
Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), bestimmt wird. 
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(3) Der Pflichtfahrbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Kelheim sowie der Städte Ingolstadt, 
Landshut und Regensburg. Für diesen Pflichtfahrbereich besteht Beförderungspflicht nach Maßgabe 
des § 47 Abs. 4 PBefG. 

§ 2 

Beförderungsentgelte 

Das Beförderungsentgelt setzt sich, unabhängig von der Anzahl der Fahrgäste, zusammen aus 

1. Grundpreis 
2. Kilometerpreis 
3. Wartezeitpreis 
4. und Zuschlägen 
 

1. Der Grundpreis beträgt   3,60 €  ohne Schalteinheit. 

Der Mindestfahrpreis beträgt  3,80 €  einschließlich der ersten Schalteinheit. 

 

2. Der Kilometerpreis wird angezeigt nach Schalteinheiten von je 0,20 €. 

a) Tarifstufe 1 

Bei allen An-, Abhol- und Rundfahrten („Leer-Fahrten“) in der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr beträgt das 
Entgelt je 200 m Wegstrecke 0,20 €. 

Das entspricht einem Kilometerpreis von 1,00 €. 

In der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr beträgt bei den vorhergenannten Fahrten das Entgelt je 181,82 m 
Wegstrecke 0,20 €.  

Das entspricht einem Kilometerpreis von 1,10 €. 

  

 

b) Tarifstufe 2 

Bei allen Ziel- und Auftragsfahrten, bei denen das Fahrzeug mit mindestens einem Fahrgast besetzt ist, 
beträgt in der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr das Entgelt je 100 m Wegstrecke 0,20 €.  

Das entspricht einem Kilometerpreis von 2,00 €. 

In der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr beträgt bei allen Ziel- und Auftragsfahrten das Entgelt je 90,91 m 
Wegstrecke 0,20 €. 

Das entspricht einem Kilometerpreis von 2,20 €. 

Die Umschaltung von Tag- auf Nachttarif muss durch den Fahrpreisanzeiger automatisch erfolgen. 

 

c) Anfahrten im Bereich des Betriebssitzes 

Für Anfahrten zum Abholort innerhalb der Betriebssitzgemeinde wird kein Entgelt erhoben. Liegt der Be-
triebssitz in einem mit Verkehrszeichen (Vz.) nach der StVO gekennzeichneten Ortsteil einer Gemeinde 
(Vz. 310 und 311, „geschlossene Ortschaft“), wird für Anfahrten nur innerhalb dieses Ortsteils kein Ent-
gelt erhoben. Als Grenzen gelten in beiden Fällen die jeweiligen Ortsendetafeln (Vz. 311). Der Fahrpreis-
anzeiger ist an der Abholstelle einzuschalten. 

 

3. Der Wartezeitpreis je 24 Sekunden beträgt 0,20 €. Er beträgt je Stunde somit 30,00 €. 
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Der Zeitpreis kommt bei jeder verkehrs- und kundenbedingten Unterschreitung der Umschaltgeschwin-
digkeit zur Anwendung. Die Umschaltgeschwindigkeit beträgt in 

Tarifstufe 1  zwischen 06.00 – 22.00 Uhr   30 km/h 

zwischen 22.00 – 06.00 Uhr  27,3 km/h 

Tarifstufe 2 zwischen 06.00 – 22.00 Uhr   15 km/h 

zwischen 22.00 – 06.00 Uhr  13,6 km/h. 

 

4. Erhebung von Zuschlägen 

Hilfsbedürftige Personen sowie deren Gepäck sind auf Wunsch aus der Wohnung abzuholen bzw. in die 
Wohnung zu bringen. Für diese Leistungen ist pauschal ein Entgelt zu entrichten in Höhe von 2,00 €. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Anfahrten sind bestellte Leerfahrten zur Abholadresse im Auftrag des Fahrgastes. 
(2) Abholfahrten setzen immer eine Anfahrt voraus und sind Beförderungen vom Abholort zum Taxen-

standplatz oder einem Fahrziel, das nicht vom Rückweg zum Taxenstandplatz abweicht. 
(3) Rundfahrten sind Beförderungen eines Fahrgastes vom Taxenstandplatz oder vom Abholort aus zu 

einem von ihm bestimmten Fahrziel und anschließender Rückbeförderung zum Taxenstandplatz o-
der zu einem vom Fahrgast bestimmten Ziel innerhalb eines Umkreises von 1000 m Luftlinie um den 
Taxenstandplatz. 

(4) Zielfahrten sind Fahrten, bei denen der Fahrgast nicht mit demselben Taxi zurückfährt, sondern das 
Taxi vom Kunden am Zielort entlassen wird. 

(5) Auftragsfahrten sind Fahrten ohne Personenbeförderung zur Erledigung von Aufträgen und zur Be-
förderung von Sachen. 
 

§ 4 

Abweichende Fahrpreise 

(1) Von den in § 2 festgesetzten Tarifen abweichende Beförderungsentgelte (insbesondere Kranken- 
oder Schülerbeförderung) sind gemäß § 51 Abs. 2 PBefG nur mit Genehmigung des Landratsamtes 
Kelheim zulässig. 

(2) Bei Fahrten mit Fahrziel oder Fahrbeginn außerhalb des Pflichtfahrbereiches sind die Fahrpreise für 
die gesamte Fahrstrecke vor Antritt der Fahrt mit dem Fahrgast frei zu vereinbaren. Kommt keine 
Vereinbarung zu Stande, gelten die für den Pflichtfahrbereich festgesetzten Beförderungsentgelte 
als vereinbart. 

§ 5 

Fahrpreisanzeiger 

(1) Fahrten im Pflichtfahrbereich sind ausschließlich mit eingeschaltetem Fahrpreisanzeiger durchzufüh-
ren. Dies gilt nicht für Fahrten im Sinne von § 4 Abs. 1 dieser Verordnung. 

(2) Störungen des Fahrpreisanzeigers sind dem Fahrgast sofort mitzuteilen. Bei Störungen des Fahr-
preisanzeigers ist das Beförderungsentgelt nach den in der zutreffenden Tarifstufe zurückgelegten 
Kilometern zu berechnen. 

(3) Wartezeiten bis zu fünf Minuten dürfen bei Störung des Fahrpreisanzeigers nicht berechnet werden. 
Übersteigt die Wartezeit fünf Minuten, so sind für die gesamte Wartezeit 0,50 € je Minute zu berech-
nen. 

(4) Störungen des Fahrpreisanzeigers sind unverzüglich zu beseitigen. 
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§ 6 

Abrechnung und Zahlungsweise 

(1) Das Fahrgeld ist im Allgemeinen nach Beendigung der Fahrt zu bezahlen. Es kann eine Vorauszah-
lung in Höhe des voraussichtlichen Fahrpreises verlangt werden. 

(2) Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Bescheinigung über das Beförderungsentgelt mit Angabe der 
Fahrtstrecke, der Ordnungsnummer, Datum und Unterschrift des Fahrers auszustellen. 

(3) Kommt eine Beförderung aus Gründen, die der Fahrgast zu vertreten hat, nicht zustande, ist 
a. bei einer Anfahrt innerhalb der Betriebssitzgemeinde der Mindestfahrpreis, 
b. bei einer Anfahrt außerhalb der Betriebssitzgemeinde der auf dem Fahrpreisanzeiger nach Tarif-

stufe 2 ausgewiesene Betrag zu zahlen. 
(4) Der Taxifahrer muss während des Dienstes stets einen Betrag bis zu 50,00 € wechseln können. 

Fahrten zum Zweck des Geldwechselns gehen zu Lasten des Fahrers.  
 

§ 7 

Beförderungspflicht 

(1) Ein Anspruch auf Beförderung besteht nur innerhalb des Pflichtfahrbereiches. 
(2) Gepäck und Tiere können von der Beförderung ausgeschlossen werden, wenn durch ihre Mitnahme 

Gefahren für eine ordnungsgemäße und sichere Beförderung ausgehen können. 
(3) Ein Anspruch auf die Durchführung von Auftragsfahrten besteht nicht.  

 

§ 8 

Mitführungs- und Vorzeigepflicht 

Diese Verordnung ist in allen Taxen mitzuführen. Den Fahrgästen ist auf Verlangen Einsicht zu gewäh-
ren. 

 

§ 9 

Sonstiges 

(1) Auf die Einhaltung der Bestimmungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sowie der 
Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) für den Ver-
kehr von Taxen in den jeweils gültigen Fassungen wird hingewiesen. 

(2) Sofern der Fahrgast nichts anderes bestimmt, hat der Fahrer den kürzesten Weg zum Fahrziel zu 
wählen, es sei denn, dass ein anderer Weg verkehrs- oder preisgünstiger ist und mit dem Fahrgast 
dies vereinbart wird (§ 38 BOKraft). 

 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung können gemäß § 61 Abs. 2 Halbsatz 2 i. 
V. m. Abs. 1 Nr. 4 PBefG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 01. April 2022 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig wird die Taxi-Tarifordnung für den Landkreis Kelheim vom 09.02.2015 (Amtsblatt für den 

Landkreis Kelheim – Nr. 3 vom 13.02.2015) aufgehoben. 
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(3) Die Fahrpreisanzeiger sind spätestens 1 Monat nach Inkrafttreten dieser Verordnung auf die neu 
festgesetzten Entgelte umzustellen. Bis zur Umstellung gilt bezüglich der Beförderungsentgelte die 
bisherige Verordnung vom 09.02.2015. 

 

 

Kelheim, 14.03.2022 

Landratsamt Kelheim 

Welnhofer 

Regierungsrat 

 


